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Tohn constituiert .12 Ar.
den tch 2mal vorgestellt . . - .30 „
Nuf solchen Tag Gg. Mayer vorschaffen müssen ,

den 23 mehr vorgestellt . . . . s 3 ,,
Netzung von 23. März bis 2 Z. Juni Tag . u 6 30 „
RU.fwartgeld . s A 32 „
Nrrestgeld . - „
Für hergegebenes Stroh . - 7 „

s3 6 2s Ar.
(s6b s5Ar.)

Alnder Feyersperger,
6 -- Schilling, ^r. Kreuzer. Gerichtsdiener.

Das peinliche Gericht.
In plain wurde auch das Malefizgericht abgehalten, wie das Salzburg-

hofener Taiding sagt, nachdem der Missetäter zuvor dein Richter zur Untersuchung
ausgeliefert war. Nach der sO. Nntwort des Rechtsprechers stand a^H^Uord,
Brand, Diebstahl, Notzwang und dergleichen Sachen die Todesstrafe.

Um den Missetäter zum Geständnis zu bringen, diente die Folter. Im
Schloß zu Stauffeneck sind noch Folterwerkzeuge vorhanden im sogenannten Hunger¬
turm: das Streckseil, das Verließ zum Hungern.

Die in Norddeutschland seit dem §4- Jahrhundert aus den romanischen
Ländern eingeführte Folter diente bei Handhafter Tat wie bei bösem Leumund

vielfach als Ersatz der Uebersiebenung, (sieben
'

Zeugen auf Eid) so schreibt Schröder, Deutsche
^ Rechtsgeschichte. In unserer Gegend dürfte
^ schon in der Zeit der Römerherrschaft bis 476

nach römischein Rechte, das die Folter kannte,
gerichtet worden sein.

Blockgesängnis in Stauffeneck.

Nebenstehend: Hungerturm in Stauffeneck.


	-

